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Drs. AR 67/2008 

Kriterien für die Systemakkreditierung 

(beschlossen auf der 54. Sitzung des Akkreditierungsrates am 08.10.2007, geändert am 

29.02.2008 und 31.10.2008) 

 

I. Einleitung 

1. Definition des Akkreditierungsgegenstandes 

Gegenstand der Systemakkreditierung ist das interne Qualitätssicherungssystem einer 

Hochschule im Bereich von Studium und Lehre. Die für Lehre und Studium relevanten 

Strukturen und Prozesse werden darauf überprüft, ob sie das Erreichen der Qualifikati-

onsziele und die hohe Qualität der Studiengänge gewährleisten, wobei die European 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG), die Vorgaben 

der Kultusministerkonferenz (KMK) und die Kriterien des Akkreditierungsrates Anwendung 

finden. 

Eine positive Systemakkreditierung bescheinigt der Hochschule, dass ihr Qualitätssiche-

rungssystem im Bereich von Studium und Lehre geeignet ist, das Erreichen der Qualifika-

tionsziele und die Qualitätsstandards ihrer Studiengänge zu gewährleisten. Studiengänge, 

die nach der Systemakkreditierung eingerichtet werden oder bereits Gegenstand der in-

ternen Qualitätssicherung nach den Vorgaben des akkreditierten Systems waren, sind 

somit akkreditiert. Evangelisch-theologische und katholisch-theologische Studiengänge 

des theologischen Vollstudiums sind hiervon ausgenommen. 

In besonderen Ausnahmefällen kann eine Hochschule die Systemakkreditierung für das 

interne Qualitätssicherungssystem einer oder mehrerer studienorganisatorischen Teilein-

heiten der Hochschule beantragen, sofern diese Steuerungskompetenz und operative 

Verantwortung für Studium und Lehre, also für Planung und Durchführung der von ihr 

angebotenen Studiengänge, und für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre besitzt. 

 

2. Voraussetzungen für die Zulassung von Hochschule n zur Systemakkreditierung 

1. Im Fall der erstmaligen Systemakkreditierung ist je angefangene 2.500 im letzten Win-

tersemester immatrikulierte Studierende jeweils mindestens ein Studiengang akkreditiert, 

mindestens jedoch ein Bachelor- und ein Masterstudiengang. Bietet die Hochschule reg-

lementierte Studiengänge an, tritt ein akkreditierter reglementierter Studiengang hinzu. 
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Bietet die Hochschule lehramtsbezogene Bachelor- und Masterstudiengänge an, ist zu-

mindest einer dieser Studiengänge akkreditiert. 

Im Fall einer Systemreakkreditierung liegt ein Bericht über die Ergebnisse der Halbzeit-

stichprobe vor. 

 

2. Die Hochschule legt plausibel dar, dass sie ein formalisiertes hochschulweites Quali-

tätssicherungssystem eingerichtet hat. 

 

3. Für die Hochschule liegt keine negative Entscheidung in einem Verfahren der System-

akkreditierung aus den vorangegangenen zwei Jahren vor. 

 

3. Voraussetzungen für die Zulassung von Teileinhei ten einer Hochschule zur Sys-

temakkreditierung in besonderen Ausnahmefällen 

1. Die Hochschule erfüllt die Voraussetzungen für die Zulassung von Hochschulen zur 

Systemakkreditierung gemäß I. 2. Im Fall der erstmaligen Systemakkreditierung bezieht 

sich der Nachweis der akkreditierten Studiengänge, im Fall der Systemreakkreditierung 

der Bericht über das Ergebnis der Halbzeitstichprobe nur auf die studienorganisatorische 

Teileinheit. Das Qualitätssicherungssystem der Teileinheit ist in das der Hochschule integ-

riert. 

 

2. Die Hochschulleitung beantragt die Systemakkreditierung für eine oder mehrere stu-

dienorganisatorische Teileinheiten und begründet nachvollziehbar, weshalb die Akkredi-

tierung des Qualitätssicherungssystems für die gesamte Hochschule noch nicht sinnvoll 

oder nicht praktikabel ist. Sie erklärt außerdem, dass sie die Verantwortung für die interne 

Organisation des Verfahrens übernimmt. 

 

II. Kriterien für die Systemakkreditierung  

1. Qualifikationsziele 

Die Hochschule hat für sich als Institution und für ihre Studiengänge ein Ausbildungsprofil 

als Teil eines strategischen Entwicklungskonzeptes definiert und veröffentlicht. Sie besitzt 

und nutzt kontinuierlich Verfahren zur Überprüfung der Qualifikationsziele ihrer Studien-

gänge. 
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2. System der Steuerung in Studium und Lehre 

Die Hochschule verfügt und nutzt im Bereich Studium und Lehre kontinuierlich ein Steue-

rungssystem. Dieses sichert unter Berücksichtigung der Kriterien für die Akkreditierung 

von Studiengängen in der aktuellen Fassung die Festlegung konkreter und plausibler 

Qualifikationsziele der Studiengänge. Die Qualifikationsziele umfassen fachliche und 

überfachliche Aspekte, insbesondere wissenschaftliche Befähigung, die Befähigung, eine 

qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen, die Befähigung zum zivilgesellschaftlichen En-

gagement und Persönlichkeitsentwicklung. Dass System gewährleistet 

• die Umsetzung der Qualifikationsziele und angestrebten Lernergebnisse in Studien-

gangkonzepte, die studierbar sind und das Erreichen des angestrebten Qualifikati-

onsniveaus und Qualifikationsprofils gewährleisten. Hierzu gehören realistische Ein-

schätzung und Überprüfung der studentischen Arbeitsbelastung, Anwendung des 

ECTS, sachgemäße Modularisierung, adäquate Prüfungsorganisation, Beratungs- 

und Betreuungsangebote, Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit und der 

besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern, von ausländischen Studie-

renden und Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie Anerken-

nungsregeln für extern erbrachte Leistungen; 

• die adäquate Durchführung der Studiengänge auf der Basis von qualitativ und quan-

titativ hinreichenden Ressourcen sowie Maßnahmen zur Personalentwicklung und -

qualifizierung; 

• die Übereinstimmung der Qualifikationsziele mit dem Qualifikationsrahmen für deut-

sche Hochschulabschlüsse und die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, insbe-

sondere der ländergemeinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben und ge-

gebenenfalls bestehenden Sonderregelungen für Studiengänge, die auf staatlich 

reglementierte Berufe vorbereiten; 

• die Beteiligung bei der Entwicklung und Reform der Studiengänge von Lehrenden 

und Studierenden, von Absolventinnen und Absolventen und externen Expertinnen 

und Experten sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Berufspraxis. Im Falle 

von Studiengängen, die auf staatlich reglementierte Berufe hinführen, sind die ent-

sprechenden Expertinnen und Experten zu beteiligen. 

 

3. Verfahren der internen Qualitätssicherung 

Die Hochschule besitzt in ein Gesamtkonzept eingebettete Verfahren der Qualitätssiche-

rung in Studium und Lehre, die den Anforderungen der European Standards and Guideli-

nes for Quality Assurance in Higher Education genügen. 
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Das interne Qualitätssicherungssystem verfügt über personelle und sächliche Ressour-

cen, die Nachhaltigkeit gewährleisten. Es ist geeignet, die Wirksamkeit der internen Steu-

erungsprozesse im Bereich von Studium und Lehre zu beurteilen sowie die Sicherung und 

kontinuierliche Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre zu gewährleisten. 

 

Es umfasst im Einzelnen  

• die regelmäßige interne und externe Evaluation der Studiengänge unter Berücksich-

tigung der Studien- und Prüfungsorganisation, 

• die regelmäßige Beurteilung der Qualität von Lehrveranstaltungen durch die Studie-

renden, 

• die Überprüfung der Kompetenz der Lehrenden in Lehre und Prüfungswesen bei der 

Einstellung sowie deren regelmäßige Förderung, 

• die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben der Kultusministerkonfe-

renz und des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen, 

• verbindliche Verfahren für die Umsetzung von Empfehlungen und ein Anreizsystem. 

Es gewährleistet die Beteiligung von Lehrenden und Studierenden, des Verwaltungsper-

sonals, von Absolventinnen und Absolventen und Vertreterinnen und Vertretern der Be-

rufspraxis und stellt sicher, dass in ihrer Entscheidung unabhängige Instanzen (Personen) 

die Qualitätsbewertungen im Rahmen von internen und externen Evaluationen vorneh-

men. 

 

4. Berichtssystem und Datenerhebung 

Die Hochschule verfügt über ein internes Berichtssystem, das die Strukturen und Prozes-

se in der Entwicklung und Durchführung von Studiengängen sowie die Strukturen, Pro-

zesse und Maßnahmen der Qualitätssicherung, ihre Ergebnisse und Wirkungen doku-

mentiert. 

 

5. Zuständigkeiten 

Die Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Steuerungssys-

tem für Studium und Lehre und im internen Qualitätssicherungssystem sind klar definiert 

und hochschulweit veröffentlicht. 
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6. Dokumentation 

Die Hochschule unterrichtet mindestens einmal jährlich die für Studium und Lehre zustän-

digen Gremien und darüber hinaus in geeigneter Weise die Öffentlichkeit sowie den Trä-

ger der Hochschule und ihr Sitzland über Verfahren und Resultate der Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen im Bereich von Studium und Lehre. 

 

 

 

 


